jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Karnten 1991/08/01 KUVS-
166/2/91

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 01.08.1991

Rechtssatz

Verfolgungshandlungen innerhalb der Verfolgungsverjahrungszeit lediglich in Richtigung &8 3 Abs 1
Auslanderbeschaftigungsgesetz nicht aber auch in Richtung der Moglichkeit, dall der Auslander allenfalls im Besitze
eines Befreiungsscheines (8 15 leg cit) war, bewirken keine Unterbrechung dieser Verjahrungszeit, weil letzteres nur
dann der Fall ist, wenn sich die Verfolgungshandlungen auf alle der Bestrafung zugrunde liegenden Sachverhalte bzw
Tatbestandselemente bezogen haben. Die bloRe AnfUhrung der verletzten Verwaltungsvorschrift ohne nahere
Umschreibung des den Tatbestand begriindenden Sachverhaltes erfullt die genannten Bedingungen nicht.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1991/08/01 KUVS-166/2/91
	JUSLINE Entscheidung


